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Schriftform ist auch erforderlich bei der Rückgabe 
des Ermittlungsverfahrens zur Nachermittlung. Die 
Weisungen sind in die Ermittlungsakten aufzuneh
men. Hat das U-Organ Bedenken gegen die erteilte 
Weisung des aufsichtsführenden Staatsanwalts, 
kann es sich an den übergeordneten Staatsanwalt 
wenden.

2.2. Arten der Weisungen:
- Weisungen zur Einleitung des Ermittlungsver

fahrens kann der Staatsanwalt erteilen, wenn er 
dem U-Organ eine Anzeige (vgl. Anm.4. zu § 92) 
zur Bearbeitung übergibt und die Notwendigkeit 
der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens ohne 
weitere Anzeigenprüfung erkennbar ist oder 
wenn er feststellt, daß das U-Organ fälschlich 
von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens 
abgesehen hat.

- Weisungen zur Durchführung des Ermittlungs
verfahrens können z. B. den Umfang der Ermitt
lungen, die Dauer des Verfahrens oder die Mit
wirkung der Bürger betreffen.

- Weisungen zur Durchführung einzelner Ermitt
lungshandlungen können sich z. B. auf die Ver
nehmung von Beschuldigten (vgl. Anm. 4. zu 
§ 15) und Zeugen (vgl. Anm. 1. zu §25), das An
fordern von Sachverständigengutachten (vgl. 
Anm. 1. zu § 38) sowie die Vornahme strafprozes
sualer Zwangsmaßnahmen (vgl. Anm. 2.4. zu 
§ 95) beziehen.

- Weisungen zur Fahndung können Personen und 
Sachen betreffen.

- Weisungen zur Weiterleitung der Sache kann 
der Staatsanwalt geben, wenn es auf Grund der 
Sachlage notwendig ist, daß ein anderes U-Or
gan oder eine Spezialistengruppe innerhalb ei
nes U-Organs die Ermittlungen führt (z. B. wenn 
ein anderes U-Organ sachlich zuständig ist oder 
wenn wegen des Umfangs, der Kompliziertheit 
oder der Schwere der Straftat eine Spezialisten
gruppe tätig werden muß). Derartige Weisungen 
dürfen nur von dem Staatsanwalt erteilt werden, 
dem die Aufsicht über das zu beauftragende U- 
Organ oder die Spezialistengruppe obliegt.

- Weisungen zur Einstellung (vgl. §§ 141, 75) und 
vorläufigen Einstellung (vgl. § 143) des Ermitt
lungsverfahrens kann der Staatsanwalt geben, 
wenn er bei seiner Anleitung und Kontrolle fest

stellt, daß für eine "Weiterführung des Verfahrens 
keine Grundlage mehr vorhanden ist. Der 
Staatsanwalt kann auch anweisen, daß das U- 
Organ die Einstellung eines Ermittlungsverfah
rens aufhebt und diese nach einer anderen ge
setzlichen Bestimmung erneut vornimmt (z. B. 
Einstellung nicht nach § 141 Abs. 1 Ziff. 3, son
dern nach § 141 Abs. 1 Ziff. 1, weil der festgestellte 
Sachverhalt keine Straftat ist). Weisungen zur 
Einstellung oder vorläufigen Einstellung des Er
mittlungsverfahrens sind vom Staatsanwalt nur 
zu erteilen, wenn die Sache noch nicht gern. 
§ 146 an ihn übergeben worden ist.

2.3. Unterlagen und andere Angaben über Ermitt
lungsverfahren sind z. B. die gesamten Ermittlungs
akten, Gutachten, Sektionsprotokolle, Verneh
mungsprotokolle, aber auch Informationen über 
durchgeführte Beschuldigten- und Zeugenverneh
mungen, über Ergebnisse der Fahndung und ange
ordneter Durchsuchungen und Beschlagnahmen. 
Die Anforderung kann z. B. notwendig sein, wenn 
bei einer komplizierten Beweislage Hinweise für die 
weiteren Ermittlungen zu geben sind, wenn über die 
Anordnung strafprozessualer Zwangsmaßnahmen 
zu entscheiden ist, wenn Maßnahmen der Allgemei
nen Gesetzlichkeitsaufsicht ergriffen werden sollen 
oder wenn über Beschwerden gegen Maßnahmen 
der U-Organe entschieden werden muß.

2.4. Strafsachen sind zur Nachermittlung an das U- 
Organ zurückzugeben, wenn der Umfang der Ermitt
lungen nicht den in § 101, § 102 Abs. 3 und §69 ge
stellten Anforderungen entspricht (vgl. § 153). In 
der Rückgabeverfügung sind die Mängel der bishe
rigen Ermittlungen darzustellen. Zugleich ist anzu
weisen, welche Ermittlungshandlungen in welcher 
Frist durchzuführen sind.

2.5. Ungesetzliche Verfügungen der U-Organe kann 
der Staatsanwalt der Sachlage entsprechend entwe
der ersatzlos aufheben oder die Aufhebung mit Wei
sungen (z. B. zur Weiterführung der Ermittlungen) 
verbinden. Verfügungen des U-Organs sind Ent
scheidungen (z. B. das Absehen von der Einleitung 
eines Ermittlungsverfahrens, die Anordnung von 
Beschlagnahmen und Durchsuchungen).


